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ln diesenr Zusammenhang habe ich die geprüften öffentlrchen Stellen überdies auf den

personalvertretungsrechtlichen Mitbestimmungstatbestand des Art. 75a Abs. I Nr. '1 Bayerlsches

personalvertretungsgesetz (BayPVG) aufmerksam Eemacht. Dies* V*rschrift ist nach der R*chtsprechLttrg

bereits dann etnschlägig, wenn Beschäftigte von einer Videoüberuvachung mitbetroffer"r sind" §*hott *tis

Transparenzgründen rate ich in solchen Fälien stets zum Ahschiuss *üner üienstversEnhar*ng im §inno

des Art. 73 BayPVG. ln dieser soilte insbesondere gereEelt werden, welche Beschäftiste*daten

aufgezeichnet werden, wie lange die aufgezeichneten Daten gespeichert werden und welche Perscn*rl

Zugriff auf diese Daten haben. Zudem sollte in der Dienstveretnbarung festgehalten werden. dass di*

Vrdeoüberwachung nicht zum Zweck der Verhaltens- und/oder Leistungskontrolle der Beschäfttgten

ein gesetzt werden darf^

t-i*zureichende Beachtung des Transparenzgebots
Nach Ar1. 21a Abs. 2 BayDSG sind dre Videoüberwachung und die erhebende §telle dur*h geeignete

Maßnahmen erkennbar zu machen. Diese lnformatiönen werden rogelrnaißig durch entsprechend*

Hinweisschilder zu geben sein. Dadurch soll der Betroffene nicht nur au{ den mit der"VicleoÜherwachung

einhergehenden Eingriff rn sein Grundrecht auf informationeile Selbsthestimmung aufrnerksanr gemacht

werden: vielmehr soll ihm auf diese Weise auch die Mögllchkeit gegeben werden, seine Datenschutzr*cht*

effektiv wahrzunehmen. Bei meinen Prüfungen hat sich allerdings gezeigt, dass diest*s gesetzliche

Transparenzgebot in der Praxis nicht inrmer ausreichend beachtet w*rde. üie g*prüften nffentlichen Si*trl*n

habe ich daher dazu aufgefordert, die B*troff*nen zukünftig !nsbes*ndere durch eine delitiich sie htharw

Anbringung von Piktogramrnen g*mäß DIN 334§* (weißes Kamerasymbol auf blauarn l-.lint*rgrund) vor

Betreten des videoüberwachten Bereichs auf die Videoüberwachung hineuweisen

10.10.3. Ergebnis und Ausblick

l"{eine datenschutzrechtlichen Hinweise haben nicht nur bei den konkret geprüften staatlichen h,{useen und

HochschLllen zu einer deuilichen Verbesserung des Datenschutzniveaus ^ teilweise bis hiti zu einer nah*zu

vciiständigen sinstellung der Videoüberwachung - geführt, sondern auch über di* jeweils Eeprllftsn {:inzelfälle hin*us

Wirkung erzielt. So konnte ich beispielsweise erreichen. dass cjas Staatsrxinisterium fur üilciung *nd KultLts,

Wrssenschaft und Kunst bei allen bayerischen staatlichen lVluseen auf die Bestellung behÖrdlirher

Datenschutzbeauftragter hingewirkt hat und alle bayerischen staatlrchen Museen und Hocl-rsr:hulen eindringiiclr än dis

Beachtung der gesetzlichen Anforderungen des Art. 21a BayDSG beiVideoüberwachungen erinnert hat

Auch in Zukunft werde ich meine überprUfung von Videoüberwachungen durch bayerische öffentliche $teln*n

fartsetzen.

Von: Müller, Hartmut
Gesendet: Mittwoch, 9. März 2016 10:34
An: Deinzer, Arnulf, Prof. Dr.
Betreff: WG: Videoüberwachung auf dem Hochschulgelände Kempten

Sehr geehrter Herr Prof. Deinzer,

it Geschäftsverteilungsplan sind Sie der Datenschutzbeauftragte der HS Kempten.

Gerne möchte ich Sie über die Thematik ,,mögliche Videouberwachung" bei uns auf dem Campus informieren. Siehe

,rnien.
Fails Sie lnformationen zu dem Themenbereich haben, würde ich mich Über lhren Beitrag freuen

Mit freundlichen Grüßen

Hartmut Müller
Dipl.- lng. (FH)
Leiter des Technischen Amtes (Referat Vl)
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